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Rechtssatz 

Es kommt nicht darauf an, ob eine Berufsausbildung aus dem Motiv erfolgt, diesen Beruf später tatsächlich 
auszuüben, oder aus anderen Motiven. Das Motiv für eine Berufsausbildung kann sich im Laufe einer länger 
währenden Berufsausbildung ändern, weshalb sich schon von daher Abgrenzungsschwierigkeiten ergäben. Nicht 
jede anfänglich mit dem Motiv der späteren Berufsausübung begonnene Berufsausbildung wird bei Wegfall 
dieses Motives abgebrochen, sondern auch ohne Absicht einer Berufstätigkeit im ausgebildeten Beruf zu einem 
erfolgreichen Abschluss geführt (vgl. das erwähnte hg. Erkenntnis vom 31. Oktober 2000, Zl. 2000/15/0035, 
worin der Gerichtshof ausgesprochen hat, es könne dem Kind nicht zum Nachteil gereichen, wenn es eine 
begonnene Ausbildung nicht abbricht und mit einer anderen Ausbildung beginnt, sondern die begonnene 
Ausbildung zunächst abschließt und erst danach die neue Ausbildung beginnt). 


